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Checkliste Arbeitsrecht

Vorab folgender wichtiger Hinweis:
Eine arbeitsrechtliche Kündigung kann nur binnen drei Wochen ab dem Zeitpunkt angegriffen
werden, zu dem sie Ihnen zugegangen ist. Daher sollten Sie ggf. frühzeitig gegen die Kündigung
vorgehen.

Zur Bearbeitung eines arbeitsrechtlichen Mandats benötigen wir die folgenden Unterlagen, die
Sie bitte gleich zum ersten Gesprächstermin mitbringen:

● Arbeitsvertrag mit allen Anlagen und ggf. weiteren Vereinbarungen
● Ggf. Betriebsvereinbarung, Sozialplan, Haustarifvertrag
● Schriftliche Kündigung oder Abmahnung
● Gehaltsabrechnungen
● Bisheriger Schriftwechsel in der Angelegenheit

Wenn Sie rechtsschutzversichert sind, bringen Sie bitte Ihre Police oder eine Beitragsrechnung
Ihrer Versicherung mit.

Zuständiger Sachbearbeiter: Rechtsanwalt Bundrück
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